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Die Finanzpolitik und der öffentliche Haushalt 
prägen die gesellschaftliche Wirklichkeit und 
damit die gesellschaftlichen Geschlechterverhält-
nisse. Wofür der Staat konkret öffentliche Mittel 
ausgibt und von wem er Geld einnimmt, ent-
scheidet über unsere Lebensbedingungen. Die 
Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Ge-
schlechterverhältnisse durchziehen als Quer-
schnitt jede Ausgabe und auch jede Einnahme 
wie ein roter Faden. 

Kein Haushalt ist geschlechtsneutral. Die Ver-
einten Nationen, die Europäische Union und 
viele europäische Staaten überprüfen daher 
ihre Finanzen daraufhin, ob und wie sie die 
Gleichstellung von Frauen und Männern för-
dern. Die Europäische Union hat als Frist für 
die funktionierende Implementierung von Gen-
der Budgeting in den Mitgliedstaaten im Rah-
men der belgischen Ratspräsidentschaft 2001 
das Jahr 2015 vereinbart. 

Gender Budgeting wendet systematische Me-
thoden des Gender Mainstreaming in der Haus-
haltspolitik an und schafft damit Transparenz 
über die Gleichstellungswirkung der Finanzpo-
litik. 

Der Beitrag zeigt die Grundlagen und Metho-
den des Gender Budgeting. Zunächst wird die 
gleichstellungspolitische Strategie für eine ge-
schlechtergerechte Gestaltung der öffentlichen 
Finanzen definiert, im Anschluss werden die 
Rechtsgrundlagen dargelegt. Im dritten Ab-
schnitt wird Gender Budgeting im Haushalts-
kreislauf vorgestellt, und zwar bei der Aufstel-
lung des Haushalts, bei der Haushaltsausfüh-
rung und bei der Rechnungslegung. Der vierte 
Abschnitt zeigt vier Instrumente, mit denen 
Genderinformationen im Haushaltsverfahren 
abgebildet werden sollten. Fünftens wird diffe-
renziert dargelegt, wie eine Genderwirkungs-
analyse durchgeführt wird, mit der die Gleich-
stellungswirkung eines Haushaltstitels oder Pro-
duktes bewertet werden kann. Es wird gezeigt, 
wie Indikatoren für die Gleichstellungswirkung 
bereits praktiziert werden und auf den Haus-
haltsprozess übertragen werden können. 

Die Darstellungen basieren auf der Machbar-
keitsstudie zur Umsetzung von Gender Budge-
ting, die von der Autorin im Auftrag des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend von 2005–2006 durchgeführt wur-
de. 

NK=aÉÑáåáíáçå=ìåÇ=kìíòÉå=îçå=dÉåÇÉê=_ìÇÖÉíáåÖ=

Der Europarat hat 2004 eine Definition von Gen-
der Budgeting vorgelegt: „Gender Budgeting ist 
eine Anwendung des Gender Mainstreaming im 
Haushaltsprozess. Es bedeutet eine geschlechterbezo-
gene Bewertung von Haushalten und integriert eine 
Geschlechterperspektive in alle Ebenen des Haushalts-
prozesses. Durch Gender Budgeting werden Einnah-
men und Ausgaben mit dem Ziel restrukturiert, die 
Gleichstellung der Geschlechter zu fördern.“1 

                                                      
1 Um Übersetzungsmissverständnisse auszuschließen, 

wird hier auch das englische Original wiedergegeben: 

Durch Gender Budgeting wird es möglich, den 
Haushalt des Bundes, eines Bundeslandes oder 
einer Kommune systematisch zu analysieren. 
Alle Einnahmen und Ausgaben im Haushalts-
prozess bei der Aufstellung, Ausführung und 
Rechnungslegung werden systematisch über-

                                                                                      
„Gender budgeting is an application of gender main-
streaming in the budgetary process. It means a gender-
based assessment of budgets, incorporating a gender-
perspective at all levels of the budgetary process and 
restructuring revenues and expenditures in order to 
promote gender equality”. In: EG-S-GB 2004, RAP FIN 
prov. 2, S. 11.6. 
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prüft: Welche ökonomischen Effekte haben sie 
für Frauen und Männer? Wie beeinflussen sie 
die gesellschaftlichen Geschlechterverhältnis-
se? Geprüft wird die Verteilung staatlicher 
Leistungen auf Frauen und Männer ebenso wie 
die Wirkung aller haushaltsbezogenen Maß-
nahmen auf die gesellschaftliche Verteilung 
der Ressourcen Geld und Zeit sowie bezahlte 
und unbezahlte Arbeit. Auf der Grundlage die-
ser Prüfung können finanzbezogene Maßnah-
men von Bund, Ländern und Kommunen be-
wertet und eventuell gleichstellungsorientiert 
umgesteuert werden. 

International verbessert Gender Budgeting die 
Transparenz öffentlicher Haushalte und er-
möglicht einen effektiveren und effizienteren 
Einsatz der Mittel durch zielgruppengenaue 
Verwendung. Es ist damit auch eine wirksame 
Strategie gegen Armut und Korruption. 

Der Haushalt von Bund, Ländern und Gemein-
den drückt fiskalisch den politischen Willen der 
Regierung und des Parlaments aus. Ein Haus-
halt ist sehr komplex, weil er das politische und 
ökonomische Handeln der öffentlichen Hand 
abbildet. 

Über viele öffentliche Ausgaben wird gar nicht 
im Rahmen des Haushaltsverfahrens entschie-
den, sondern sie sind langfristig festgelegt: In 
den Ländern und Gemeinden ist ein Großteil 
des Geldes durch Ausgaben für das Personal 

des öffentlichen Dienstes gebunden. Auch die 
Sozialgesetzgebung legt viele Ausgaben fest, al-
le Steuern sind gesetzlich geregelt. Bund, Län-
der und Gemeinden haben dennoch über den 
Haushalt finanzpolitische Steuerungsmöglich-
keiten. 

Was ist für die gleichstellungsorientierte Ent-
wicklung der Gesellschaft wichtig? Diese Frage 
ist eine zutiefst politische Frage, die alle Bürge-
rinnen und Bürger angeht. Frauenpolitik und 
Gleichstellungspolitik gelten bei den Vereinten 
Nationen als zentraler Bestandteil der Demo-
kratisierung und Entwicklung einer Gesellschaft. 
Ohne Geschlechterperspektive können viele Zu-
kunftsfragen nicht gelöst werden: Die demogra-
phische und wirtschaftliche Entwicklung sind 
eng mit Geschlechterfragen verknüpft. Wirt-
schaftliche Stärke wird ohne eine große Er-
werbsbeteiligung von Frauen nicht erreichbar 
sein. Frauen und Männer entscheiden sich nur 
für Kinder, wenn das Leben mit Kindern le-
benswert ist und gesellschaftlich gefördert 
wird. Gender Budgeting verankert diese ent-
scheidenden Zukunftsfragen bei der Ressour-
cenverteilung und damit im Zentrum politi-
scher und ökonomischer Macht. 

Gender Budgeting macht die Querschnittauf-
gabe Gleichstellung im Haushalt transparent 
und steuerbar, es leistet damit einen zentralen 
Beitrag zur Zukunftsfähigkeit unserer Gesell-
schaft. 

OK=oÉÅÜíëÖêìåÇä~ÖÉå=ÑΩê=dÉåÇÉê=_ìÇÖÉíáåÖ=

In Deutschland und Europa ist es rechtlich ge-
boten, durch die Vergabe der öffentlichen Mit-
tel die Gleichstellung von Frauen und Männern 
entscheidend zu fördern. Das Grundgesetz, der 
Amsterdamer Vertrag, das Bundesgleichstel-
lungsgesetz, das Bundesgremienbesetzungsge-

setz und viele Landesregelungen sehen vor, dass 
der Staat aktiv in allen Bereichen auf die Gleich-
stellung hinwirkt. Den bisher konkretesten recht-
lichen Ansatzpunkt in Deutschland bietet die 
Gesetzesfolgenabschätzung in Ausführung 
der Gemeinsamen Geschäftsordnung (GGO) 
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der Bundesministerien. Dies erscheint aber als 
schwaches rechtliches und politisches Instru-
ment, um eine Umsetzung von Gender Budge-
ting bei der Haushaltsaufstellung durchzuset-
zen, auch weil die Bundesregierung seit der Ver-
ankerung dieser Aspekte in der GGO gewech-
selt hat und Gender Mainstreaming trotz euro-
päischer Verankerung als Strategie zur Zeit kei-
ne Priorität genießt. 

In Österreich dagegen wurde bei der Reform 
der Finanzverfassung die wirkungsorientierte 
Haushaltsführung eingeführt. Dabei wurden 
zwei Grundsätze des Gender Budgeting veran-
kert: 

– Art. 13 (3) B-VG: „Bund, Länder und Gemein-
den haben bei der Haushaltsführung die tatsäch-
liche Gleichstellung von Frauen und Männern 
anzustreben.“ In den erläuternden Bemerkun-
gen wird der Zusammenhang zu Gender 
Budgeting hergestellt. 

– Art. 51 (8) „Bei der Haushaltsführung des Bun-
des sind die Grundsätze der Wirkungsorientie-
rung insbesondere auch unter Berücksichtigung 
des Ziels der tatsächlichen Gleichstellung von 
Frauen und Männern, der Transparenz, der Effi-
zienz und der möglichst getreuen Darstellung 
der finanziellen Lage des Bundes zu beachten.“ 

Seit 2005 wird in den österreichischen Bundes-
voranschlag ein Abschnitt „Genderaspekte des 
Budgets“ in jedes Budgetkapitel integriert. Im 
Budgetbericht 2005 heißt es dazu (S.50): 

„Gender Budgeting … ist die geschlechtergerech-
te Budgetpolitik oder Haushaltsführung und da-
mit Teil des Gender Mainstreaming. Gender Bud-
geting umfasst Analysen von Staatseinnahmen 
und Staatsausgaben in Hinblick auf ihre Auswir-
kungen auf Männer und Frauen. (…) Ab 2005 
sollen in einem ersten Schritt die Genderauswir-
kungen zumindest für ein Beispiel pro Ressort 
analysiert werden.“ 

In Deutschland ist die politische und rechtli-
che Verankerung von Gender Budgeting auf 
Bundesebene dagegen schwach. Die gleichstel-
lungsorientierte Folgenabschätzung bei der Vor-
bereitung des Haushaltsgesetzes, das jährlich im 
Parlament verabschiedet wird, ist dennoch ein 
wichtiger Ausgangspunkt für Gender Budgeting. 
Denn die abschließenden Entscheidungen bei der 
Haushaltsaufstellung trifft der Deutsche Bun-
destag im Rahmen der Haushaltsgesetzgebung. 

Die zur Gesetzesfolgenabschätzung und zur Um-
setzung von § 2 GGO (Gender Mainstreaming) 
in der Gesetzesfolgenabschätzung vorliegenden 
Arbeitshilfen der Bundesregierung bieten Prüf-
fragen und eine Struktur für die verwaltungs-
seitige Durchführung gleichstellungsorientier-
ter Folgeabschätzungen in Gesetzgebungspro-
zessen, die auch für Gender Budgeting bei der 
Erstellung des Haushaltsgesetzes wichtig sind. 

Durch die Gesetzesfolgenabschätzung, die bei 
allen Leistungs- und Steuergesetzen anzuwen-
den ist, erfolgt eine Überprüfung der geschlech-
terdifferenzierten Auswirkungen wichtiger Aus-
gaben- und Einnahmenbereiche bereits im Ge-
setzgebungsverfahren. Eine Prüfung im Rahmen 
der Haushaltsaufstellung stellt darüber hinaus 
die Anforderung, die faktischen Auswirkungen 
jährlich aktualisiert abzubilden. 

Mit den Ausgaben eines Haushalts werden po-
litische Ziele verfolgt, deren Erreichung so als 
Entwicklung aufgezeigt werden können. Die Ar-
beitshilfe Gesetzesfolgenabschätzung gibt gleich-
stellungsbezogene Ziele vor (BMFSFJ 2006, 
Punkt 4.3.): 

– Abbau von Benachteiligungen (Diskriminie-
rungen), 

– gleiche Teilhabe (Partizipation) und 

– eine von tradierten Rollenmustern freie, 
selbstbestimmte Lebensgestaltung beider 
Geschlechter (echte Wahlfreiheit). 
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Solche integrierten Gleichstellungsziele sind 
Kern der Gender-Mainstreaming-Strategie und 
in der deutschen Politik auf kommunaler Ebene 
ebenso wie in den Ländern und im Bund ver-
ankert: In der Arbeitsmarktpolitik ist die Stei-
gerung der Frauenerwerbsquote und die Lohn-
gleichheit zwischen den Geschlechtern ein zen-
trales Ziel, in der Bildungspolitik die Aufhebung 
der Geschlechterdifferenzen in Schule, Hoch-
schule und Berufsbildung. Ziel von Gender Bud-
geting ist es nicht, bei jedem Haushaltstitel 
50 % der Mittel jeweils an Frauen und an Män-
ner zu vergeben. Differenzierte Zielsetzungen, 
die das jeweils benachteiligte Geschlecht beson-
ders fördern, können ebenfalls verankert werden. 

Wichtig ist die Mittelverteilung auf die Ge-
schlechter und deren Relevanz für die gesell-
schaftlichen Geschlechterverhältnisse. Für solche 
Fälle sieht die Gesetzesfolgenabschätzung auf 
Bundesebene eine genderbezogene Hauptprü-
fung mit „Beispielfragen zu Gleichstellungswir-
kungen“ vor, von denen einige auch ökonomi-
sche Aspekte erfassen. 

Eine Prüfung der Gleichstellungswirkung von 
Gesetzen ist auch für das Haushaltsgesetz vor-
geschrieben. Eine solche genderbezogene Prü-
fung der Ausgaben kann nicht durch die städti-
sche Kämmerei oder das Finanzministerium al-
lein geleistet werden, dafür ist der Haushalt zu 
komplex. Vielmehr müssen Finanzressort, Fach-
ressort und Gleichstellungsressort zusammen-
wirken. Das Haushaltsgesetz mit seinem Jähr-
lichkeitsprinzip stellt die Herausforderung an 
die Fach- und Finanzpolitik dar, regelmäßig die 
geschlechterbezogenen Wirkungen der politi-
schen Maßnahmen auf den Prüfstand zu stel-
len. Dadurch lassen sich langfristige Entwick-
lungen zeigen und es entstehen Umsteuerungs-
möglichkeiten, die für die Parlamente und die 
Bürgerinnen und Bürger Transparenz darüber 
bieten, ob die von ihnen beabsichtigten Ziele 
erreicht werden konnten oder nicht. 

Das Bundeshaushaltsgesetz 2005 enthielt unter 
der Rubrik „Geschlechterdifferenzierte Geset-
zesfolgenabschätzung“ den Absatz „Der Haus-
halt ist geschlechtsneutral“. Diesem Prüfergeb-
nis widersprechen die internationalen Erfah-
rungen mit Gender Budgeting, die gerade die 
Wirkung der fiskalischen Entscheidungen auf 
die Geschlechterverhältnisse betonen. Auch die 
Gender-Mainstreaming-Strategie basiert natio-
nal und international auf der Erkenntnis, dass 
es keine Geschlechtsneutralität gibt. Bisher gibt 
es auf Bundesebene keine geschlechterbezoge-
nen Daten zum Haushalt. Einige Bundesminis-
terien erheben jedoch geschlechterdifferenzierte 
Daten und analysieren die geschlechterbezoge-
ne Wirkung ihrer Ausgaben, was auch im Haus-
haltsplan abgebildet werden kann. Grundsätz-
lich ist die Bundesverwaltung jedoch weit da-
von entfernt, nachweisen zu können, dass der 
Bundeshaushalt geschlechtsneutral wirkt. Da-
rüber hinaus ist der Anspruch an die Wirkung 
des Haushaltes nicht Neutralität, sondern der 
Staat soll durch seine Finanzpolitik einen Bei-
trag zur Gleichstellung leisten. 

Am Ende der Implementierung von Gender 
Budgeting sollte idealerweise erstens eine solide 
Aussage zur Gleichstellungswirkung des Haus-
halts stehen. Es sollte zweitens deutlich wer-
den, dass die aus dem Haushalt finanzierten 
Maßnahmen in ihrer Gesamtheit eine Gleich-
stellungswirkung entfalten. 

Bis dahin ist ein schrittweiser Implementierungs-
prozess notwendig. Das Land Berlin verfolgt 
ebenso wie viele europäische Länder eine solche 
stufenweise Strategie zur Einführung von Gen-
der Budgeting. Die Ausgaben Berlins werden 
einer Genderanalyse unterzogen, die im Haus-
haltsplan abgebildet wird. Dabei werden mit je-
dem Haushaltsplan mehr Ausgabenbereiche in 
die Analysen einbezogen und die Analysen wer-
den vertieft. Die nordischen Staaten und Ös-
terreich begannen den Prozess mit Projekten, in 
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denen Prüfinstrumente entwickelt wurden, die 
inzwischen vorliegen. Frankreich veröffentlicht 
jährlich eine Genderanalyse zum Haushalt. Groß-
britannien konsultiert bei jedem Haushaltsent-
wurf Gleichstellungsexpertinnen, die einen kri-
tischen Bericht verfassen und deren Vorschläge 
in die Reform der Finanzpolitik eingehen. 

Die Machbarkeitsstudie Gender Budgeting der 
Bundesregierung zeigt, dass es in fast allen Res-
sorts auf Bundesebene gute Beispiele für eine 
gleichstellungsorientierte Steuerung der Ausga-
ben gibt, so dass auch auf Bundesebene eine sys-
tematische Gender-Budgeting-Strategie möglich 
wäre. 

PK=dÉåÇÉê=_ìÇÖÉíáåÖ=áã=e~ìëÜ~äíëâêÉáëä~ìÑ=

Der Haushaltskreislauf besteht aus drei Phasen: 
Haushaltsaufstellung, Haushaltsausführung und 
Rechnungslegung. Jede Phase benötigt eigene 
Gender-Budgeting-Instrumente. 

PKNK=dÉåÇÉê=_ìÇÖÉíáåÖ=ÄÉá=ÇÉê=^ìÑëíÉääìåÖ=
ÇÉë=e~ìëÜ~äíëÉåíïìêÑë=

Um Gender Budgeting umzusetzen bedarf es ei-
nes vom BMF koordinierten Prozesses im Rah-
men der Aufstellung des Haushaltsentwurfs. 
Dabei sollen die Ressorts Genderinformationen 
zu den Voranschlägen in einer einheitlichen, 

aussagekräftigen Form für die Haushaltsver-
handlungen zur Verfügung stellen. Ziel ist es, 
dass ein Genderinformationssystem erstellt wird, 
aus dem der Stellenwert von Ausgaben und Ein-
nahmen für die Gleichstellungsstrategien der 
Ressorts und der Regierung als Ganzes erkenn-
bar wird. Diese Informationen sollen für die 
Verwaltung und den nachfolgenden parlamen-
tarischen Prozess als Entscheidungsgrundlage 
dienen. Tabelle 1 fasst das Verfahren der Auf-
stellung des Haushaltsentwurfs am Beispiel des 
Haushalts 2009 zusammen und benennt Ansatz-
punkte für Gender Budgeting. 

q~ÄÉääÉ=NW=dÉåÇÉê=_ìÇÖÉíáåÖ=ÄÉá=ÇÉê=^ìÑëíÉääìåÖ=ÇÉë=e~ìëÜ~äíëÉåíïìêÑë=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=bñÉâìíáîÉ=
~ã=_ÉáëéáÉä=ÇÉë=e~ìëÜ~äíë=OMMV=

=
wÉáíê~ìã=

mÜ~ëÉ=ÄÉá=ÇÉê=^ìÑëíÉääìåÖ=ÇÉë=
e~ìëÜ~äíëÉåíïìêÑë=

=
^åë~íòéìåâíÉ=ÑΩê=dÉåÇÉê=_ìÇÖÉíáåÖ=

aÉòÉãÄÉê=OMMT= oìåÇëÅÜêÉáÄÉå=~å=ÇáÉ=oÉëëçêíë=ÄòïK=ûãíÉê=òìê=
^ìÑëíÉääìåÖ=ÇÉë=e~ìëÜ~äíë=OMMV=ìåÇ=~ìÑ=_ìåÇÉëJ
ÉÄÉåÉ=ÇÉë=cáå~åòéä~åë=EOMMU=Äáë=OMNPF=ÇìêÅÜ=
cáå~åòãáåáëíÉêáìã=ÄòïK=h®ããÉêÉá=

fåÑçêã~íáçå=ÇÉê=oÉëëçêíë=ÇìêÅÜ=Ç~ë=cáå~åòãáåáëíÉêáìãI=
ïáÉ=dÉåÇÉê~ëéÉâíÉ=ÄÉá=ÇÉå=sçê~åëÅÜä®ÖÉå=Ç~êòìëíÉäJ
äÉå=ëáåÇ=

g~åì~êJcÉÄêì~ê=
OMMU=

bê~êÄÉáíìåÖ=ÇÉê=sçê~åëÅÜä®ÖÉ=áå=ÇÉå=c~ÅÜãáåáëJ
íÉêáÉå=ìåÇ=c~ÅÜ®ãíÉêå=

_ÉêΩÅâëáÅÜíáÖìåÖ=ìåÇ=_ÉåÉååìåÖ=ÇÉê=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå=
dÉåÇÉê~ëéÉâíÉ=ÄÉá=ÇÉê=bê~êÄÉáíìåÖ=ÇÉê=sçê~åëÅÜä®ÖÉ=
ÇìêÅÜ=ÇáÉ=oÉëëçêíë=~äë=dÉåÇÉêáåÑçêã~íáçåëëóëíÉã=òìã=
báåòÉäéä~å=

j®êòJj~á=OMMU= §ÄÉêëÉåÇìåÖ=ÇÉê=sçê~åëÅÜä®ÖÉ=ÇÉê=oÉëëçêíë=~å=
Ç~ë=cáå~åòãáåáëíÉêáìã=ÄòïK=ÇÉê=c~ÅÜ®ãíÉê=~å=
ÇáÉ=h®ããÉêÉáK=

sÉêÜ~åÇäìåÖÉå=~ìÑ=^êÄÉáíëÉÄÉåÉI=ÇKÜK=ÇÉê=sÉêJ
ï~äíìåÖ=ÇÉë=e~ìëÜ~äíëêÉëëçêíë=ãáí=ÇÉå=c~ÅÜJ
êÉëëçêíë=

_ÉêΩÅâëáÅÜíáÖìåÖ=ÇÉê=ÖÉëÅÜäÉÅÜíÉêÄÉòçÖÉåÉå=táêJ
âìåÖëéêçÖåçëÉå=ÄÉá=ÇÉå=e~ìëÜ~äíëîÉêÜ~åÇäìåÖÉåX=

bêëíÉääìåÖ=ÉáåÉê=~ìëë~ÖÉâê®ÑíáÖÉå=ìåÇ=ΩÄÉêëáÅÜíäáÅÜÉå=
dÉåÇÉêáåÑçêã~íáçå=òìã=ÖÉë~ãíÉå=e~ìëÜ~äíëÉåíïìêÑ=



betrifft: Bürgergesellschaft 

dÉåÇÉê=_ìÇÖÉíáåÖ=áå=ÇÉê=_ΩêÖÉêÖÉëÉääëÅÜ~Ñí=

7 

=
wÉáíê~ìã=

mÜ~ëÉ=ÄÉá=ÇÉê=^ìÑëíÉääìåÖ=ÇÉë=
e~ìëÜ~äíëÉåíïìêÑë=

=
^åë~íòéìåâíÉ=ÑΩê=dÉåÇÉê=_ìÇÖÉíáåÖ=

gìåá=OMMU= e~ìëÜ~äíëîÉêÜ~åÇäìåÖÉå=~ìÑ=jáåáëíÉêáååÉåJ=ìåÇ=
jáåáëíÉêÉÄÉåÉ=ÄòïK=áå=ÇÉê=âçããìå~äÉå=péáíòÉ=

h~ÄáåÉííÉåíëÅÜÉáÇìåÖ=òìã=e~ìëÜ~äíëÉåíïìêÑ=
ìåÇ=cáå~åòéä~å=

dÉåÇÉêáåÑçêã~íáçåÉå=~äë=båíëÅÜÉáÇìåÖëÖêìåÇä~ÖÉ=ÑΩê=
jáåáëíÉêáååÉå=ìåÇ=jáåáëíÉê=ÄòïK=_ΩêÖÉêãÉáëíÉêáååÉå=
ìåÇ=_ΩêÖÉêãÉáëíÉê=

^ìÖìëí=OMMU= §ÄÉêëÉåÇìåÖ=ÇÉë=e~ìëÜ~äíëÉåíïìêÑë=~å=Ç~ë=
m~êä~ãÉåí=òìê=_Éê~íìåÖ=

dÉåÇÉêáåÑçêã~íáçåÉå=~äë=båíëÅÜÉáÇìåÖëÖêìåÇä~ÖÉ=ÑΩê=
Ç~ë=m~êä~ãÉåí=

 

Die finanzpolitische Verantwortung besteht da-
rin, dass der Mitteleinsatz den politischen Ziel-
setzungen und Schwerpunkten der Regierung 
möglichst genau entspricht. Der verwaltungsin-
terne Prozess legt den Großteil der Ausgaben 
fest, nur ein kleiner Teil geht als strittig in die 
politische Führung der Exekutive. Bisher wird 
die Querschnittsaufgabe Gleichstellung in die-
sem Verhandlungsprozess kaum thematisiert. 

Das liegt auch daran, dass im Prozess der Haus-
haltsaufstellung mit Ausnahme des Kabinetts 
und des parlamentarischen Prozesses kaum 
Frauen als Entscheiderinnen beteiligt sind. 
Frauen sind in den Haushaltsabteilungen der 
Ministerien und in der Finanzpolitik beson-
ders unterrepräsentiert. In den Sachverständi-
genrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung wurde erst vor kurzem eine 
einzige Frau berufen. Im Finanzplanungsrat, in 
dem die Bundes- und Länderfinanzministerien 
und eine Gemeindevertretung unter Beteiligung 
der Bundesbank zusammenwirken, waren 2005 
zwei Mitglieder Frauen. Im Wissenschaftlichen 
Beirat des Bundesministeriums der Finanzen 
war 2006 eine Frau unter 24 Männern repräsen-
tiert. Der Frauenanteil in den Haushaltsausschüs-
sen der Parlamente liegt unter dem Frauenanteil 
in den Parlamenten. Umso wichtiger ist es, dass 
die Verwaltung die Parlamentarierinnen und die 
Bürgerinnen mit qualifizierten Genderinforma-
tionen über die Wirkung der Finanzpolitik aus-
stattet. 

Die Beschlussfassung über den Haushalt ist eine 
der wichtigsten Kompetenzen des Parlaments 
in der Demokratie. Gender Budgeting hat in die-
sem Zusammenhang die Funktion, den Abge-
ordneten im Parlament Genderinformationen als 
Entscheidungsgrundlage zur Verfügung zu stel-
len und den Haushalt durch die Verwaltung 
gleichstellungsorientiert vorzubereiten. 

Das parlamentarische Verfahren ist öffentlich, 
das heißt die Bevölkerung kann sich über die Fi-
nanzpolitik der Regierung informieren und ver-
suchen, Einfluss auf die Parlamentsabgeordne-
ten zu nehmen, um wichtige Interessen durch-
zusetzen. 

Im parlamentarischen Verfahren wird der Haus-
halt nicht nur im Haushaltsausschuss beraten, 
sondern auch in den Fachausschüssen. Die Fach-
ausschüsse können bei den Fachverwaltungen 
vertiefte fachbezogene Genderinformationen er-
fragen und diese auch besser bewerten als der 
ressortübergreifend tätige Haushaltsausschuss. 
Der Frauen- oder Gleichstellungsausschuss be-
nötigt eine zusammenfassende Darstellung der 
Genderwirkungen, um aus der gleichstellungs-
politischen Gesamtsicht heraus Anregungen zu 
formulieren. 

Für das Parlament ist es daher besonders wich-
tig, dass Genderinformationen zu den Einzelplä-
nen und zum Haushaltsentwurf als Gesamt-
werk mit einer Beschreibung der Genderaspekte 
in den übergreifenden Aufgabenbereichen vor-
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gelegt werden, die in den Ausschüssen fachbe-
zogen geprüft und im Haushalts- und im Frauen-
ausschuss jeweils als Querschnittsaufgabe be-
trachtet werden können. Dadurch können von 
Parlament und Öffentlichkeit konkrete Nachfra-
gen zu einzelnen Darstellungen formuliert wer-
den, die die Verwaltung dann mit den Ergeb-
nissen ihrer geschlechterbezogenen Wirkungs-
prognosen und -analysen beantworten kann. 

Insgesamt ist es für das Parlament zentral, dass 
die Genderinformationen konkret an den gleich-
stellungspolitischen Zielsetzungen gemessen 
und sowohl haushalts- als auch fachpolitisch 
verständlich dargestellt werden. 

Das parlamentarische Verfahren auf Bundesebe-
ne bezieht Bundestag und Bundesrat ein, in den 
Ländern und Kommunen ist das parlamentari-
sche Verfahren weniger kompliziert. 

q~ÄÉääÉ=OW=dÉåÇÉê=_ìÇÖÉíáåÖ=ÄÉáã=é~êä~ãÉåí~êáëÅÜÉå=sÉêÑ~ÜêÉå=ÇÉê=^ìÑëíÉääìåÖ=ÇÉë=e~ìëÜ~äíëJ
ÉåíïìêÑë=~ã=_ÉáëéáÉä=ÇÉë=e~ìëÜ~äíë=OMMV=

wÉáíéìåâí= píìÑÉ=áã=e~ìëÜ~äíëîÉêÑ~ÜêÉå= dÉåÇÉêáåÑçêã~íáçåÉå=

^ìÖìëí=OMMU= §ÄÉêëÉåÇìåÖ=ÇÉë=e~ìëÜ~äíëÉåíïìêÑë=~å=_ìåÇÉëJ
í~Ö=ìåÇ=_ìåÇÉëê~í=òìê=_Éê~íìåÖ=ìåÇ=ÇÉë=cáå~åòJ
éä~åë=òìê=hÉååíåáë=

dÉåÇÉêáåÑçêã~íáçå=òìã=e~ìëÜ~äíëÉåíïìêÑ=~äë=_ÉìêJ
íÉáäìåÖëÖêìåÇä~ÖÉ=ÑΩê=däÉáÅÜëíÉääìåÖëçêáÉåíáÉêìåÖ=
ÄÉá=ÇÉå=e~ìëÜ~äíëîÉêÜ~åÇäìåÖÉå=

pÉéíÉãÄÉê=OMMU= NK=iÉëìåÖ=áã=_ìåÇÉëí~ÖI=NK=_Éê~íìåÖ=áã=_ìåÇÉëJ
ê~íI=

_ÉÖáåå=ÇÉê=_Éê~íìåÖÉå=áå=ÇÉå=_ìåÇÉëí~Öë~ìëJ
ëÅÜΩëëÉå=

_ÉêÉáíëíÉääìåÖ=îçå=ÖÉåÇÉêÄÉòçÖÉåÉå=eáåíÉêÖêìåÇáåJ
Ñçêã~íáçåÉå=~ìÑ=^åÑê~ÖÉ=

^åÜ∏êìåÖ=îçå=dÉåÇÉêÉñéÉêíáååÉå=ìåÇ=dÉåÇÉêÉñJ
éÉêíÉå=òìã=e~ìëÜ~äí=áå=ÇÉå=^ìëëÅÜΩëëÉå=

kçîÉãÄÉê=OMMU= hìêòÑêáëíáÖÉ=mêçÖåçëÉ=ÇÉê=táêíëÅÜ~ÑíëÉåíïáÅâJ
äìåÖ=ìåÇ=âìêòÑêáëíáÖÉ=píÉìÉêëÅÜ®íòìåÖ=

=

kçîÉãÄÉêJ
aÉòÉãÄÉê=OMMU=

^ÄëÅÜäìëëÄÉê~íìåÖ=áã=e~ìëÜ~äíë~ìëëÅÜìëë=

OK=ìåÇ=PK=iÉëìåÖ=áã=_ìåÇÉëí~Ö=

OK=_Éê~íìåÖ=áã=_ìåÇÉëê~í=

sÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜìåÖ=ÇÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉëÉíòÉë=

dÖÑK=a~êëíÉääìåÖ=ÇÉê=ÖäÉáÅÜëíÉääìåÖëÄÉòçÖÉåÉå=
^ìëïáêâìåÖÉå=òì=ûåÇÉêìåÖë~åíê®ÖÉå=

 

Ziel von Gender Budgeting im Haushaltsaufstel-
lungsverfahren ist es, innerhalb des verfügbaren 
Rahmens Gleichstellungswirksamkeit und Ver-
teilungsgerechtigkeit zu erreichen. Genderinfor-
mationen zum Haushalt bieten sowohl bei der 
Haushaltsaufstellung durch die Exekutive als 
auch im parlamentarischen Verfahren die Chan-
ce, Umverteilungseffekte besser zu steuern, weil 
die prognostizierte Wirkung von Mitteln und die 
Konsequenzen bei Mittelveränderungen, auch 
bei Mittelkürzungen, deutlich werden. 

PKOK=dÉåÇÉêÅçåíêçääáåÖ=ÄÉá=ÇÉê=e~ìëÜ~äíëJ
~ìëÑΩÜêìåÖ=

In der zweiten Phase des Haushaltskreislaufs, 
der Haushaltsausführung, müssen die im Haus-
haltsentwurf und in der Fachpolitik im Vorfeld 
formulierten integrierten Gleichstellungsziele 
durch eine entsprechende Ausgaben- und Ein-
nahmenpolitik konsequent verfolgt werden. Da-
für müssen Prozessziele formuliert und geeigne-
te finanzbezogene Steuerungsinstrumente ent- 
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wickelt werden, die die Zielerreichung optimal 
unterstützen und eine dem Jährlichkeitsprinzip 
des Haushalts entsprechende Analyse ermögli-
chen. 

Die gesellschaftlichen Wirkungen der Ausga-
ben und Einnahmen können aufgrund der Kom-
plexität der Wirkungszusammenhänge staatli-
cher Politik nicht für jeden Ausgaben- und 
Einnahmenbereich unmittelbar im Haushalts-
jahr beurteilt werden. Fachpolitische Berichte 
bieten einen geeigneten Rahmen für die Ana-
lyse komplexer genderbezogener ökonomischer 
und fiskalischer Wirkungszusammenhänge. 

Bei der Haushaltsausführung erfordert Gender 
Budgeting, dass Verfahren etabliert werden, mit 
denen sich die Umsetzung der Ziele und ein 
Teil der Zielerreichung bereits im Haushaltsjahr 
feststellen lässt. Ein an Zielen und Wirkungen 
orientiertes Gendercontrolling zur Querschnitt-
aufgabe Gleichstellung soll aufgebaut werden, 
das eine Beobachtung der Ausgaben und Ein-
nahmen im Rahmen des Soll-Ist-Vergleichs und 
ggf. eine Umsteuerung ermöglicht. Die Haus-
haltsausführung ist Angelegenheit der Fachmi-
nisterien und Ämter, daher müssen ressortei-
gene Steuerungsinstrumente entwickelt werden. 
Hilfreich sind auch ressortübergreifende Zu-
wendungsdatenbanken oder Personalkosten-
controlling in Weiterentwicklung der Frauenför-
derpläne. 

Die Umsetzung von Gender Budgeting in der 
Haushaltsausführung sollte durch den Aufbau 
von ressortspezifischem Gendermonitoring und 
Gendercontrolling zu den Ausgaben und Ein-
nahmen eingeführt werden. Hierfür können 
Genderaspekte in die vielfach bereits entwickel-
ten Controlling- und Monitoringverfahren der 
Ressorts integriert werden. So können Gender-
informationen in den Ressorts zentral verfügbar 
gemacht werden, ohne die Zuständigkeit der 
Fachabteilungen bei der Verausgabung der Mit-
tel einzuschränken. 

PKPK=oÉÅÜåìåÖëäÉÖìåÖ=

In der dritten Phase des Haushaltsverfahrens, 
der Rechnungslegung, schafft die Verwaltung 
gegenüber Parlament und Öffentlichkeit Trans-
parenz über ihre Einnahmen und Ausgaben. Die 
Rechnungslegung ist zurzeit auf Rechtmäßig-
keit und Wirtschaftlichkeit ausgerichtet und 
nicht als Bericht über Wirkungen und Wir-
kungszusammenhänge angelegt. Gender Bud-
geting stellt das Haushaltsverfahren vor die 
Herausforderung einen gesellschaftspolitischen 
Wirkungszusammenhang in diese Haushalts-
phase zu integrieren. Dafür kann auf die Wir-
kungsprüfung aus der Gesetzesfolgenabschät-
zung und bisher entwickelte Instrumente der 
Wirkungskontrolle angeknüpft werden. 

QK=dÉåÇÉêáåÑçêã~íáçåÉå=òìã=e~ìëÜ~äí=

Eine zentrale Aufgabe bei der Umsetzung von 
Gender Budgeting ist es, Genderinformationen 
zum Haushalt zu generieren, die aussagekräftig 
und übersichtlich im Haushaltsprozess als Ent-
scheidungsgrundlage zur Verfügung stehen. 
Diese Informationen müssen eindeutig auf die 
Haushaltssystematik bezogen werden. Öffentli-
che Haushalte sind in Deutschland entweder 

kameral gestaltet, und damit nach Ressorts in 
Einzelpläne gegliedert, die einzelnen Posten da-
mit in Kapitel und schließlich in Titel, oder als 
Produkthaushalt, der in Produkte unterteilt ist. 

Die Genderinformationen sollen Genderziele 
und das Ergebnis von Genderanalysen zu den 
Ausgaben und Einnahmen abbilden. Sie bieten 



betrifft: Bürgergesellschaft 

dÉåÇÉê=_ìÇÖÉíáåÖ=áå=ÇÉê=_ΩêÖÉêÖÉëÉääëÅÜ~Ñí=

10 

bei der verwaltungsseitigen Haushaltsvorberei-
tung, den Haushaltsverhandlungen innerhalb 
der Regierung und den Haushaltsberatungen 
im parlamentarischen Verfahren eine wichtige 
Entscheidungsgrundlage. Für die Öffentlich-
keit, aber auch für die Parlamentarierinnen und 
Parlamentarier, die keine besondere Haushalts-
expertise haben, sind Informationen zur Wir-
kung der Ausgaben und Einnahmen besonders 
wichtig, denn sonst werden Zusammenhänge 
nicht deutlich und der Haushalt erscheint als 
Buch mit (mindestens) sieben Siegeln. 

Der Haushaltsprozess muss daher ergänzt wer-
den um ein Verfahren, in dem Genderinforma-
tionen erarbeitet und im Haushalt abgebildet 
werden. Sie sollen der Verwaltung und dem 
Parlament als Entscheidungsgrundlage dienen 
und der Gesellschaft gegenüber Transparenz si-
cherstellen. Die jeweiligen Entscheidungsträge-

rinnen und Entscheidungsträger können im Pro-
blemfall konkrete Erläuterungen zu den Gen-
derinformationen zum Haushalt bei den Ver-
waltungen erfragen, wie dies auch für andere 
Informationen im Haushaltsverfahren üblich 
ist: 

Die Abbildung der Genderinformationen soll 
geeignet sein, Verteilungskonflikte und Gleich-
stellungsdefizite zu verdeutlichen. Dafür muss 
die Darstellung Ansatzpunkte für Rückfragen 
bieten und darf nicht nur eine oberflächliche Ab-
bildung einer Pflichtübung darstellen. Gleichzei-
tig dürfen die Genderinformationen den Haus-
haltsplan als Dokument nicht sprengen. Er muss 
übersichtlicher werden. Beide Ziele erreicht man 
nur mit einem Stufenmodell: Hinter stark zu-
sammengefassten Informationen für Regierung 
und Parlament stehen detaillierte Informationen 
der Fachressorts. 

^ÄÄáäÇìåÖ=NW=dÉåÇÉêáåÑçêã~íáçåÉå=òìã=e~ìëÜ~äí=

= c~ÅÜéçäáíáâ=
dÉåÇÉê=j~áåëíêÉ~ãáåÖ=

aÉí~áääáÉêíÉ=dÉåÇÉêáåÑçêã~íáçåÉå=áå=ÇÉê=c~ÅÜ~ÄíÉáäìåÖ=ÇÉë=c~ÅÜãáåáëíÉêáìãë=
çÇÉê=ÇÉë=âçããìå~äÉå=c~ÅÜ~ãíÉë=

wìë~ããÉåÖÉÑ~ëëíÉ=dÉåÇÉêáåÑçêã~íáçåÉå=ÑΩê=Ç~ë=e~ìëÜ~äíëêÉÑÉê~í=áã=c~ÅÜJ
ãáåáëíÉêáìã=çÇÉê=ÇáÉ=e~ìëÜ~äíëÄÉ~ìÑíê~ÖíÉå=áå=ÇÉå=c~ÅÜ®ãíÉêå=

pí~êâ=òìë~ããÉåÖÉÑ~ëëíÉ=dÉåÇÉêáåÑçêã~íáçåÉå=ÑΩê=Ç~ë=cáå~åòãáåáëíÉêáìã=
çÇÉê=ÇáÉ=h®ããÉêÉá=

pÉÜê=ëí~êâ=òìë~ããÉåÖÉÑ~ëëíÉ=dÉåÇÉêáåÑçêã~íáçåÉå=ÑΩê=oÉÖáÉêìåÖ=ìåÇ=m~êä~J
ãÉåí=

=

= e~ìëÜ~äí=

 

Diese Genderinformationen sind Teil und Er-
gebnis des Gender-Mainstreaming-Prozesses. 
Alle Politikfelder und Maßnahmen werden durch 
Gender Budgeting im Rahmen der Haushalts-
aufstellung jährlich unter dem Blickwinkel der 
Querschnittaufgabe Gleichstellung überprüft. 
Damit alle Beteiligten und die Bürgerinnen und 

Bürger ausreichend über Genderwirkungen in-
formiert werden, sind vier Abbildungen notwen-
dig: 

1. Zusammenfassende Genderinformation zum 
Haushalt: In einem solchen Dokument wird 
die Querschnittaufgabe Gleichstellung über-
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greifend betrachtet. Die Information ist not-
wendig für die Beurteilung der Gleichstel-
lungswirkung des Haushalts in seiner Ge-
samtheit und für eventuelle Umsteuerung 
zwischen den großen Ausgabeblöcken. 

2. Erläuterungen zur Gleichstellungswirkung 
der Titel bzw. Produkte im Haushaltsplan: 
Die integrierte Darstellung bei den einzelnen 
Ausgaben und Einnahmen ist wichtig, um 
den Stellenwert von Gleichstellung und die 
konkreten Handlungsspielräume innerhalb 
der Aufgabenbereiche zu identifizieren. 

3. Berücksichtigung von Gleichstellung als 
Querschnittsaufgabe in der Haushaltsvor-
lage der Regierung für das Parlament: Das 
Endergebnis und der Stand der Implementie-
rung des Gender-Budgeting-Prozesses sollten 
in der Gesetzesvorlage zum Haushalt abge-
bildet werden. 

4. Berücksichtigung wichtiger Gleichstellungs-
aspekte in der mittelfristigen Finanzplanung, 
z. B. der Versorgungsökonomie bzw. der un-
bezahlten Arbeit in Analysen zur gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung: Bisher wird unbe-
zahlte Arbeit, die überwiegend von Frauen 
geleistet wird, ausgeblendet und als Faktor 
der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklung unterschätzt. Dies führt z. B. zu 
Fehleinschätzungen bei der demographischen 
Entwicklung. Hier geht es eher um volks-
wirtschaftliche Aspekte. 

Jedes dieser Instrumente ist ein wichtiger Bei-
trag zu Gender Budgeting im Haushaltsverfah-
ren. Sie ergänzen einander durch unterschiedli-
che Schwerpunkte und kompensieren, zusam-
men eingesetzt, die Nachteile, die entstünden, 
wenn ein Instrument isoliert eingesetzt würde 
(vgl. Tabelle 3). 

q~ÄÉääÉ=PW=§ÄÉêëáÅÜí=ΩÄÉê=ÇáÉ=rãëÉíòìåÖ=îçå=dÉåÇÉê=_ìÇÖÉíáåÖ=áå=ÇÉå=e~ìëÜ~äíëÇçâìãÉåíÉå=

=
açâìãÉåí=

rãëÉíòìåÖ=ÇÉê=
dÉåÇÉêáåÑçêã~íáçå=

=
sçêíÉáä=

=
k~ÅÜíÉáä=

=
bãéÑÉÜäìåÖ=

dÉåÇÉêáåÑçêã~íáçå=
òìã=e~ìëÜ~äí==

báÖÉåëí®åÇáÖÉë=açâìJ
ãÉåí=
çÇÉê=ÉáÖÉåëí®åÇáÖÉê=qÉáä=
ÇÉë=cáå~åòÄÉêáÅÜíë=~ìÑ=
_ìåÇÉëÉÄÉåÉ=

däÉáÅÜëíÉääìåÖëÄÉòçÖÉåÉê=
wìë~ããÉåÜ~åÖ=ìåÇ=mêáçêáJ
í®í=ïáêÇ=ÇÉìíäáÅÜ=

^ÄÖÉâçééÉäí=
îçã=e~ìëÜ~äíëJ
éä~å=

rãëÉíòìåÖ=~äë=qÉáä=ÇÉë=
cáå~åòÄÉêáÅÜíë=~ìÑ=_ìåJ
ÇÉëÉÄÉåÉ=çÇÉê=~äë=^åä~ÖÉ=
òìê=e~ìëÜ~äíëîçêä~ÖÉ=áå=
i®åÇÉêå=ìåÇ=hçããìåÉå=

e~ìëÜ~äíëéä~å= dÉåÇÉêJbêä®ìíÉêìåÖ=òì=
ÇÉå=báåòÉäéä®åÉåI=h~éáJ
íÉäåI=qáíÉäÖêìééÉå=ìåÇ=
qáíÉäå=ÄòïK=mêçÇìâíÉå=

fåíÉÖêáÉêí=áå=ÇáÉ=~åÇÉêÉå=
táêâìåÖëòìë~ããÉåÜ®åÖÉ=

§ÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉê=
dÉåÇÉêòìë~ãJ
ãÉåÜ~åÖ=ïáêÇ=
åáÅÜí=ÇÉìíäáÅÜ=

píìÑÉåïÉáëÉ=rãëÉíòìåÖ=
îçå=ïáÅÜíáÖÉå=ìåÇ=Öêç≈Éå=
Üáå=òì=âäÉáåÉåI=å~ÅÜê~åÖáJ
ÖÉå=^ìëÖ~ÄÉå=ìåÇ=báåJ
å~ÜãÉå=

jáííÉäÑêáëíáÖÉ=cáJ
å~åòéä~åìåÖ=ìåÇ=
a~êëíÉääìåÖ=ÇÉê=
ÖÉë~ãíïáêíëÅÜ~ÑíJ
äáÅÜÉå=båíïáÅâäìåÖ=

póëíÉã~íáëÅÜÉ=_ÉêΩÅâJ
ëáÅÜíáÖìåÖ=îçå=däÉáÅÜJ
ëíÉääìåÖ=ÄÉá=ïáÅÜíáÖÉå=
^ìÑÖ~ÄÉåÄÉêÉáÅÜÉåI=
báåÄÉòáÉÜìåÖ=ÇÉê=sÉêJ
ëçêÖìåÖë∏âçåçãáÉK=

píÉääÉåïÉêí=îçå=däÉáÅÜëíÉäJ
äìåÖ=ïáêÇ=~äë=_Éëí~åÇíÉáä=
ÇÉê=ãáííÉäÑêáëíáÖÉå=Ñáå~åòJ
éçäáíáëÅÜÉå=dÉë~ãíëíê~íÉJ
ÖáÉ=ëáÅÜíÄ~êI=ìåÄÉò~ÜäíÉ=
^êÄÉáí=âçããí=áå=ÇÉå=_äáÅâ=

^ääÉáå=åáÅÜí=~ìëJ
êÉáÅÜÉåÇ=ìåÇ=òì=
ïÉåáÖ=âçåâêÉí=

rãëÉíòìåÖ=ãáí=ëíìÑÉåïÉáJ
ëÉã=^ìëÄ~ì=ÇÉê=pÅÜïÉêJ
éìåâíÉI=òK_K=ÄÉÖáååÉåÇ=
ãáí=bêïÉêÄëÄÉíÉáäáÖìåÖI=
c~ãáäáÉåéçäáíáâI=ìåÄÉò~ÜäJ
íÉ=^êÄÉáí=

e~ìëÜ~äíëîçêä~ÖÉ= wìë~ããÉåÑ~ëëÉåÇÉ=
bêä®ìíÉêìåÖ=ÇÉê=ÄÉ~ÄJ
ëáÅÜíáÖíÉå=däÉáÅÜëíÉäJ
äìåÖëòáÉäÉ=ìåÇ=rãëÉíJ
òìåÖ=ÇìêÅÜ=Ñáå~åòÄÉòçJ
ÖÉåÉ=j~≈å~ÜãÉå=

dÉåÇÉê=ïáêÇ=~äë=_Éëí~åÇíÉáä=
ÇÉê=~âíìÉääÉå=Ñáå~åòéçäáíáJ
ëÅÜÉå=dÉë~ãíëíê~íÉÖáÉ=
ëáÅÜíÄ~êX=mêΩÑÉêÖÉÄåáë=ÇÉë=
e~ìëÜ~äíëÖÉëÉíòÉë=ïáêÇ=
~ÄÖÉÄáäÇÉí=

^ääÉáå=åáÅÜí=~ìëJ
êÉáÅÜÉåÇ=ìåÇ=òì=
ïÉåáÖ=âçåâêÉí=

rãëÉíòìåÖ=áã=o~ÜãÉå=
ÇÉê=mêΩÑìåÖ=ÇÉë=e~ìëJ
Ü~äíëÖÉëÉíòÉë=
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RK=^å~äóëÉ=ÇÉê=däÉáÅÜëíÉääìåÖëïáêâìåÖ=

Gender Budgeting erfordert eine Klärung, ob 
und wie Einnahmen oder Ausgaben direkt oder 
indirekt die Gleichstellung von Frauen und 
Männern und die gesellschaftlichen Geschlech-
terverhältnisse beeinflussen. Bei einer Gender-
wirkungsanalyse wird überprüft, wie haushalts- 
und finanzpolitische Maßnahmen unmittelbar 
oder mittelbar auf die Gleichstellung der Ge-
schlechter wirken. Für die Umsetzung von Gen-
der Budgeting im Haushaltsverfahren ist es er-
forderlich, dass Genderwirkungsanalysen in Be-
zug auf den Haushalt vorgenommen werden. 
Bei einem kameralen Haushalt bedeutet dies die 
Analyse der Gleichstellungswirkung von Titeln, 
Titelgruppen und übergreifenden Aufgabenbe-
reichen, im Produkthaushalt die Bewertung von 
Produkten. 

International wurden verschiedene Instrumente 
für Gender Budgeting entwickelt. Als besonders 
relevant erwiesen sich zwei Prüfverfahren: die 
Geschlechterdifferenzierte Nutzen-Lasten-Analyse 
und die Analyse der Wirkung auf die gesellschaftli-
chen Geschlechterverhältnisse. 

Beide Vorgehensweisen werden im Folgenden 
ausgeführt und anschließend als „Genderwir-
kungsanalyse“ integriert. Bei einer Genderwir-
kungsanalyse muss ein fachlich angemessener 
Wirkungsmaßstab entwickelt werden. Eine quan-
titative geschlechterdifferenzierte Betrachtung 
der Einnahmen- und Ausgabenstruktur ist die 
erste Stufe, an die sich eine qualitative Prüfung 
der Wirkung auf die gesellschaftlichen Geschlech-
terverhältnisse anschließt. Die geschlechterdif-
ferenzierte Betrachtung der Einnahmen- und 
Ausgabenstruktur ist ein quantitatives Verfah-
ren, bei dem die unmittelbare und mittelbare 
Verteilung der im Haushalt aufgeführten Ein-
nahmen und Ausgaben erhoben und prozentual 
ausgewiesen wird. Eine quantitative Betrachtung 

allein ist nicht ausreichend, denn es gibt Bereiche 
wie die Grundsicherung, bei denen rein quanti-
tative Auszählungen nicht möglich oder banal 
sind. Hier geht es um andere, analytische und 
normative Wirkungsmaßstäbe, z. B. die Wahl-
freiheit der Lebensweise und die Unabhängig-
keit der Individuen. 

RKNK=dÉëÅÜäÉÅÜíÉêÇáÑÑÉêÉåòáÉêíÉ=kìíòÉåJ
i~ëíÉåJ^å~äóëÉ=

Bei der geschlechterdifferenzierten Analyse 
der Ausgaben wird gefragt, bei wem die Aus-
gaben des Bundes ankommen, wer die geför-
derte Infrastruktur nutzt und wer wie von Pro-
grammen profitiert. Bei einer geschlechterdif-
ferenzierten Analyse der Einnahmen wird ge-
fragt, wie Frauen und Männer zu den Einnah-
men beitragen. Wichtig für eine aussagekräfti-
ge quantitative Genderanalyse ist die Verknüp-
fung des Faktors Geschlecht mit anderen Sozial-
faktoren (z.B. Alter, Schicht, Erwerbstätigkeit). 
Die Erfassung des Geschlechts allein (sog. Sex 
Counting) ist oft zu eng, um Zielgruppen oder 
Genderprobleme zu erfassen. 

Über die Betrachtung einzelner Titel hinaus soll 
langfristig eine geschlechterdifferenzierte inter-
dependente Nutzenstrukturanalyse in gemein-
samer Betrachtung der Ausgaben und ggf. auch 
der Einnahmen im Rahmen eines Einzelplans 
oder sogar im Rahmen von ressortübergreifen-
den Aufgabenbereichen durchgeführt werden. 

RKOK=^å~äóëÉ=ÇÉê=táêâìåÖ=~ìÑ=ÇáÉ=ÖÉëÉääJ
ëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=dÉëÅÜäÉÅÜíÉêîÉêÜ®äíåáëëÉ=

Die Wirkung auf die gesellschaftlichen Geschlech-
terverhältnisse ist oft nicht ausschließlich und 
manchmal gar nicht über eine Zuordnung von 



betrifft: Bürgergesellschaft 

dÉåÇÉê=_ìÇÖÉíáåÖ=áå=ÇÉê=_ΩêÖÉêÖÉëÉääëÅÜ~Ñí=

13 

Einnahmen und Ausgaben zu Frauen oder Män-
nern zu lösen. 

Der quantitative Maßstab ist nicht immer eine 
Verteilung von 50:50 auf die Geschlechter. Eine 
Abweichung von der Gleichverteilung kann 
entweder eine bisher verdeckte Benachteili-
gung eines Geschlechtes bei der Mittelvergabe 
zeigen oder sie ist fachlich begründet. Diese 
Begründung sollte dann bei den Wirkungsana-
lysen deutlich werden. So gibt es Bereiche, in 
denen ein Geschlecht über 90 Prozent der Nut-
zungsgruppe bildet, z.B. bei den Personen im 
Strafvollzug die Männer, bei dem Elterngeld 
Frauen. Im Fall des Strafvollzugs ist eine Ver-
änderung der Geschlechterrepräsentanz nicht 
das Ziel staatlicher Steuerung. 

Bei der Prüfung der Wirkung finanzpolitischer 
Entscheidungen auf die gesellschaftlichen Ge-
schlechterverhältnisse kommt der Prüfung der 
genderbezogenen Bedürfnisgerechtigkeit eine 
zentrale Rolle zu. Es geht daher bei einer Analy-
se der Gleichstellungswirkung auch darum, zu 
prüfen, inwieweit die Einnahmen- oder Ausga-
benstruktur den Bedürfnissen von Frauen und 
Männern gerecht wird. Dafür ist sowohl die An-
gemessenheit für Bedürfnisse in Hinblick auf 
Lebenslagen und Lebensstile von Frauen und 
Männern als auch die Erreichung von Gleich-
stellungszielen maßgebend. Hierfür können teil-
weise quantitative Wirkungsmaßstäbe entwickelt 
werden. 

Bei den Einnahmen wird beispielsweise aktuell 
in Deutschland diskutiert, ob es bei den Steuern 
Ehegattensplitting geben soll: Die Besteuerung 
prägt die Einkommensverhältnisse in Ehen und 
beeinflusst die Erwerbsbeteiligung von Frauen. 
Rechtspolitisch sind die Lösungsmöglichkeiten 
stark umstritten. Aus der internationalen Per-
spektive gilt das Ehegattensplitting als deutsche 
Spezialität. Die Europäische Kommission kriti-
sierte am 21.1.2004 den negativen Anreiz für 

Beschäftigung, vor allem bei den Frauen, der 
CEDAW-Ausschuss der Vereinten Nationen zur 
Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der 
Frauen (das CEDAW-Abkommen wurde von 
Deutschland 1985 ratifiziert) kritisierte 2000 das 
Ehegattensplitting als Verfestigung von Rol-
lenstereotypen (Vereinte Nationen 2000): 

„Der Ausschuss stellt mit Sorge fest, dass es der 
Regierung offensichtlich an dem notwendigen En-
gagement mangelt, um sicherzustellen, dass die 
durch das Grundgesetz auferlegte Verpflichtung 
zur Förderung der tatsächlichen Gleichberechti-
gung von Frauen als gesellschaftliche Verantwor-
tung verstanden und in der Praxis umgesetzt wird. 
(…) Außerdem empfiehlt er dem Vertragsstaat, 
die derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen zur 
Besteuerung von Ehepaaren („Ehegattensplitting“) 
und ihre Auswirkungen auf die Verfestigung ste-
reotyper Erwartungen an verheiratete Frauen zu 
prüfen.“ 

Das Beispiel zeigt, dass Genderwirkungsanaly-
sen komplexe fachpolitische und gleichstellungs-
politische Bewertungen voraussetzen, die über 
das Haushaltsverfahren hinausweisen. Gender 
Budgeting vertieft so den Gender-Mainstrea-
ming-Prozess. 

RKOKNK=iÉáíÑê~ÖÉå=ÉáåÉ=dÉåÇÉêïáêâìåÖë~å~äóëÉ=

Folgende Leitfragen unterstützen eine Gender-
wirkungsanalyse: 

1. Geschlechterdifferenzierte Nutzen-Lasten-Analy-
se: Wie ist die Verteilung der Mittel und lässt sich 
auf dieser Basis die Wirkung der Ausgabe/Einnahme 
auf die Geschlechter abschließend beurteilen? 

Bei vielen Titeln stellt die Repräsentanz der Ge-
schlechter bei den Mittelempfangenden das re-
levante Beurteilungskriterium, insbesondere be-
zogen auf quantifizierte Gleichstellungsziele. Ein 
sehr gutes Beispiele ist der europäische Sozial-
fonds, der nicht eine hälftige Verteilung der Mit-
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tel auf Frauen und Männer vorsieht, sondern 
dessen fachbezogener Maßstab die Repräsentanz 
von Frauen und Männern bei den Erwerbstäti-
gen und bei den Arbeitslosen ist. 

2. Entspricht die Mittelverteilung den Bedürfnissen 
von Frauen und Männern im Politikfeld? Sind diese 
Bedürfnisse unterschiedlich und warum? 

Bei vielen Ausgaben steht die Bedürfnisgerech-
tigkeit im Vordergrund. So hat beispielsweise 
die Bundeszentrale für politische Bildung festge-
stellt, dass die Themenwahl die Beteiligung von 
Frauen und Männern unterschiedlich beeinflusst. 
Durch eine gendersensitive Steuerung der Pro-
dukte konnte der Frauenanteil bei den Nutze-
rinnen und Nutzern erhöht werden. 

3. Gibt es dabei Wahlfreiheit für Frauen und Män-
ner über Geschlechterstereotype hinaus? Oder gibt es 
feste Vorstellungen darüber, was Frauen und Män-
nern zusteht? 

Bei dieser Frage geht es darum, ob implizit oder 
explizit im Einnahmen- oder Ausgabenbereich 
Geschlechterstrukturen festgelegt werden. Gu-
te Beispiele für diese Frage ist das Erhebungs-
verfahren für die Einkommensteuer, das Ehegat-
tensplitting sowie die Bedarfsgemeinschaften 
der Grundsicherung und die Haushalte beim 
Wohngeld. Diese Aspekte beziehen sich vor al-
lem auf gesellschaftliche Normen und Werte zu 
Ehe und Familie sowie auf ökonomische Ge-
schlechterverhältnisse in Familien und Bedarfs-
gemeinschaften. 

4. Wie tragen die Lebenslagen von Frauen und Män-
nern zur Verursachung von Kosten bei? 

In einer Gesellschaft, in der Frauen und Männer 
an der Erwerbsarbeit, an der Versorgungsarbeit, 
an der Bildung und an anderen wichtigen ge-
sellschaftlichen Prozessen quantitativ und qua-
litativ unterschiedlich partizipieren, liegen un-
terschiedliche Lebenslagen vor. Manche dieser 
Lebenslagen beruhen auf freiwilligen Entschei-

dungen, in diesem Zusammenhang kann auch 
von Lebensstilen gesprochen werden. Für Le-
benslagen- und Lebensstilkonzepte sind wei-
tere Sozialfaktoren zusätzlich zu Geschlecht in 
die Genderanalyse einzubeziehen. 

So wird ein Großteil der kriminellen Delikte von 
Männern verübt. Wird Schichtzugehörigkeit (Bil-
dung, Einkommen, Erwerbstätigkeit) als Faktor 
einbezogen, lässt sich der Kreis für verschiedene 
Formen von Kriminalität noch konkreter identi-
fizieren. Besondere Gruppen sind hier Kosten-
verursacher und benötigen präventiv zielgrup-
pengenaue Maßnahmen. 

5. Welche Lebensstile und Lebenslagen von Frauen 
und Männern werden durch die Einnahmen und 
Ausgaben gefördert? 

Die Struktur von Einnahmen und Ausgaben 
kann sich fördernd oder behindernd auf Lebens-
lagen und Lebensstile von Frauen und Männern 
oder von spezifischen Gruppen von Frauen und 
Männern auswirken. Beispiel wäre Ehegatten-
splitting, von dem Ehen in den neuen Bundes-
ländern wegen der egalitäreren Einkommens-
verteilung kaum profitieren. Dieser Lebensstil 
wird im Gegensatz zu westdeutschen, weniger 
egalitären Modellen nicht gefördert. 

6. Welche Wirkungszusammenhänge sind für die 
Darstellung und Bewertung der Gleichstellungswir-
kung entscheidend? 

Die Kernfrage lautet: Welche Wirkungsdimen-
sion ist wichtig für die Darstellung und Bewer-
tung der Gleichstellungswirkung? Hier müssen 
mit Fach- und Genderexpertise die für einzelne 
Ausgaben und Einnahmen wichtigsten Aspekte 
aus den Leitfragen 1–5 ausgewählt werden. 

RKOKPK=^êÄÉáíëëÅÜêáííÉ=ÉáåÉê=Ü~ìëÜ~äíëÄÉòçÖÉJ
åÉå=dÉåÇÉêïáêâìåÖë~å~äóëÉ=

Es ist einfacher, Genderaspekte in bestehende 
haushaltsbezogene Wirkungsanalysen und Con-
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trollingverfahren zu integrieren als aus Gen-
dergesichtspunkten heraus eine Wirkungsana-
lyse, einen Datenbestand und ein Controlling 
neu aufzubauen. Bei einer Integration in Wir-
kungsanalysen stellte sich „nur“ die Frage, wie 
genderrelevante Aspekte berücksichtigt werden. 
Dies bedeutet vorrangig eine geschlechterdiffe-
renzierte Datenerhebung und die Berücksichti-
gung von Sachverhalten, die für die Geschlech-
terverhältnisse relevant sind. Im anderen Fall 
ist mit Gender Budgeting die Einführung einer 

wirkungsorientierten Haushaltsführung verbun-
den. Wenn bereits eine Wirkungsanalyse zu Ein-
nahmen oder Ausgaben durchgeführt wird, so 
liegen in der Regel eine Zielsetzung und die Fest-
legung einschlägiger Kriterien und Maßnahmen 
zur Überprüfung der Zielerreichung vor. Ziele 
und Zielerreichung werden in der Wirkungsana-
lyse einander gegenübergestellt und Wirkungs-
zusammenhänge dargestellt. In der Praxis sind 
bereits Gleichstellungsaspekte in einige Wirkungs-
analysen als Querschnittaufgabe integriert. 

q~ÄÉääÉ=QW= fåíÉÖê~íáçå=îçå=dÉåÇÉê~ëéÉâíÉå=áå=ÉáåÉ=táêâìåÖë~å~äóëÉ=òìã=e~ìëÜ~äí=

pÅÜêáíí=ÉáåÉê=táêâìåÖë~å~äóëÉ= dÉåÇÉê~ëéÉâí=

tÉäÅÜÉ=iÉáëíìåÖÉå=ïÉêÇÉå=~ìë=ÇÉã=qáíÉäLáå=ÇÉã=mêçJ
Çìâí=ÖÉí®íáÖí\=

=

tÉäÅÜÉ=sÉêï~äíìåÖëÉÄÉåÉ=ÉåíëÅÜÉáÇÉí=ΩÄÉê=ÇáÉ=jáííÉäJ
îÉêïÉåÇìåÖ\=

=

sçäìãÉå=ìåÇ=píêìâíìê=ÇÉê=^ìëÖ~ÄÉ== fëí=áå=ÇÉê=^ìëÖ~ÄÉåëíêìâíìê=ÉáåÉ=_ÉêΩÅâëáÅÜíáÖìåÖ=îçå=däÉáÅÜëíÉäJ
äìåÖ=îçêÖÉëÉÜÉå\=

dÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=wáÉäëÉíòìåÖ=ÇÉê=^ìëÖ~ÄÉ=ElÄÉêòáÉäÉF= dÉÜ∏êí=däÉáÅÜëíÉääìåÖ=òì=ÇÉå=lÄÉêòáÉäÉå\=

léÉê~íáçå~äáëáÉêìåÖ=îçå=âçåâêÉíÉå=píÉìÉêìåÖëJ=ìåÇ=
mêçòÉëëòáÉäÉå=

léÉê~íáçå~äáëáÉêìåÖ=îçå=âçåâêÉíÉå=ÖÉåÇÉêÄÉòçÖÉåÉå=píÉìÉêìåÖëJ=
ìåÇ=mêçòÉëëòáÉäÉå=

fåÇáâ~íçêÉå=òìê=jÉëëìåÖ=ÇÉê=wáÉäÉêêÉáÅÜìåÖ= fåÇáâ~íçêÉå=òìê=jÉëëìåÖ=ÇÉê=ÖÉåÇÉêÄÉòçÖÉåÉå=wáÉäÉêêÉáÅÜìåÖ==

jçåáíçêáåÖW=bêÜÉÄìåÖ=ìåÇ=^ìÑÄÉêÉáíìåÖ=ÇÉê=ëíÉìÉJ
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_ÉêÉáÅÜÉI=ÇáÉ=ëáÅÜ=åáÅÜí=ÉáåÑ~ÅÜ=ÇìêÅÜ=ëí~íáëíáëÅÜÉ=bêÜÉJ
ÄìåÖÉå=ÉêëÅÜäáÉ≈Éå=ä~ëëÉå=

_ÉêΩÅâëáÅÜíáÖìåÖ=îçå=dÉåÇÉê~ëéÉâíÉå=áå=ÇÉê=táêâìåÖëÑçêëÅÜìåÖ=

`çåíêçääáåÖW=dÉÖÉåΩÄÉêëíÉääìåÖ=îçå=wáÉäÉå=ìåÇ=táêJ
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dÉÖÉåΩÄÉêëíÉääìåÖ=ÇÉê=dÉåÇÉêòáÉäÉ=ìåÇ=ÇÉê=ÖÉëÅÜäÉÅÜíÉêÄÉòçÖÉJ
åÉå=táêâìåÖI=ÖÖÑK=rãëíÉìÉêìåÖ=

oÉÖÉäã®≈áÖÉ=_ÉêáÅÜíÉêëí~ííìåÖ=ΩÄÉê=ÇáÉ=båíïáÅâäìåÖ=
ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÇÉå=éçäáíáëÅÜÉå=båíëÅÜÉáÇìåÖëíê®ÖÉêáååÉå=
ìåÇ=båíëÅÜÉáÇìåÖëíê®ÖÉêå=

_ÉêáÅÜíÉêëí~ííìåÖ=ΩÄÉê=ÇáÉ=ÖÉåÇÉêÄÉòçÖÉåÉ=båíïáÅâäìåÖ=áåíÉÖêáÉêí=
ìåÇLçÇÉê=~äë=ÉáÖÉåÉê=òìë~ããÉåÑ~ëëÉåÇÉê=ÖÉëÅÜäÉÅÜíÉêÄÉòçÖÉåÉê=
§ÄÉêÄäáÅâ=

 

RKPK= fåÇáâ~íçêÉå=ÑΩê=ÇáÉ=dÉåÇÉêïáêâìåÖ=ÉáåÉê=

= ^ìëÖ~ÄÉ=çÇÉê=báåå~ÜãÉ=

Um die notwendigen Informationen bei der 
Haushaltsaufstellung, Haushaltsausführung und 

Rechnungslegung zugänglich zu machen, ist 
eine hoch aggregierte, d.h. kurze, übersichtliche 
und aussagekräftige Darstellung notwendig. Eine 
solche Darstellung erfolgt in der Regel mit In-
dikatoren. Die Informationen im Haushaltsplan 
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sind sehr knapp und übersichtlich gestaltet, kur-
ze Erläuterungen zu den einzelnen Titeln und 
Produkten im Haushaltsplan erklären die Struk-
tur. Genderindikatoren sollten denselben Ab-
straktionsgrad haben wie die anderen Informa-
tionen im Haushaltsplan. 

Die Aufgabe von Indikatoren im Rahmen des 
Gender Budgeting ist es, die Ergebnisse der 
Genderwirkungsanalysen zusammenfassend ab-
zubilden. Dabei besteht die Gefahr, dass wichti-
ge quantitative Aspekte, vor allem aber qualitati-
ve Aspekte nicht ausreichend Berücksichtigung 
finden. Andererseits wird es als erforderlich be-
trachtet, den Haushaltsprozess nicht mit einer 
Fülle von geschlechterbezogenen Daten und Be-
wertungen zu überlasten. Die hinter den Indika-
toren stehenden Genderinformationen können im 
Haushaltsverfahren auf Nachfrage zur Verfü-
gung gestellt werden. Daher ist ein hohes Ag-
gregationsniveau im Haushaltsplan vertretbar. 

Langfristig können bewährte Indikatoren als In-
strument eingesetzt werden, das die geschlech-
terpolitisch relevanten Aspekte bei Veränderun-
gen des Mittelansatzes anzeigt. Dies gilt für den 
gesamten Prozess der Haushaltsaufstellung so-
wie den Soll-Ist-Vergleich bei der Haushaltsaus-
führung und Rechnungslegung. So schaffen In-
dikatoren Transparenz über die Auswirkungen 
von Haushaltsentscheidungen, z.B. bei der Prü-
fung von Umverteilungen oder Einsparungen. 

Indikatoren sollten zumindest teilweise auf quan-
titativen, messbaren Datengrundlagen basieren. 
Nicht alle im Haushalt fiskalisch abgebildeten 
Maßnahmen sind, wie oben erläutert, durch eine 
quantitative Betrachtung in ihrer Wirkung auf 
die gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisse 
zu erklären. Oft bedarf es auch einer qualitati-
ven Betrachtung. Daher muss ein Indikator für 
die geschlechterbezogene Wirkung qualitative 
und quantitative Aspekte umfassen. Das leisten 
z.B. die G-Kategorien der Entwicklungszusam-

menarbeit oder die Genderindikatoren im Euro-
päischen Sozialfonds, die im Anschluss erläutert 
werden. 

Eine Genderwirkungsanalyse kann in einem In-
dikator mit mehreren Komponenten abgebildet 
werden, von denen hier zwei erläutert werden: 

Genderindikatoren für Einnahmen und Aus-
gaben 

1. Verteilung der Ausgaben auf die Mittelemp-
fangenden oder der Einnahmen auf den Bei-
trag von Frauen und Männern (Geschlechter-
differenzierte Nutzen-Lasten-Analyse). 

2. Darstellung der Gleichstellungswirkung in 
die Gesellschaft (Outcome). 

RKPKNK=fåÇáâ~íçêW=dÉëÅÜäÉÅÜíÉêÇáÑÑÉêÉåòáÉêíÉ=
kìíòìåÖ=

Der ausgabenbezogene Nutzen kann quantita-
tiv gemessen werden. Die prozentuale Darstel-
lung von Frauen und Männern bei den Mittel-
empfangenden stellt einen vergleichbaren Maß-
stab der Geschlechterrepräsentanz dar und ist 
ressortübergreifend einsetzbar. Die Darstellung 
der Ergebnisse der geschlechterdifferenzierten 
Nutzenanalyse muss über die zahlenmäßige An-
gabe der Repräsentanz von Frauen und Männern 
hinaus durch Angabe der Zielsetzung bei der 
Geschlechterrepräsentanz erfolgen. Es ist wich-
tig, die Daten zum Nutzen dem jeweiligen quan-
titativen Ziel gegenüberzustellen. Denn die an-
gestrebte Verteilung auf die Geschlechter kann 
aufgrund von Anforderungen der Bedürfnisge-
rechtigkeit oder unterschiedlicher Lebenslagen 
auch anders als 50:50 sein. 

Es gibt mehrere Ebenen von Nutzerinnen und 
Nutzern: Die unmittelbaren und die mittelbaren 
Empfänger und Empfängerinnen von Leistun-
gen. Die Nutzenanalyse kann damit beginnen, 
Ausgaben nach mittel- oder leistungsempfangen-



betrifft: Bürgergesellschaft 

dÉåÇÉê=_ìÇÖÉíáåÖ=áå=ÇÉê=_ΩêÖÉêÖÉëÉääëÅÜ~Ñí=

17 

den Frauen und Männern oder Mädchen und 
Jungen zu differenzieren. 

Teil der Nutzenanalyse ist die geschlechterdif-
ferenzierte Analyse der Verwaltungskosten. 
Diese betrifft das Personal sowie die sächlichen 
Verwaltungsausgaben. Dafür ist zu untersuchen, 
wie Personalmittel an Frauen und Männer ver-
geben werden. Diese Frage kann für die Be-
schäftigten des Öffentlichen Dienstes sowie für 
viele Zuwendungsempfangende beantwortet 
werden. Gute Beispiele für Gender-Budgeting-
Analysen beim Personal gibt es u. a. im Regie-
rungspräsidium Kassel. Darüber hinaus gilt es, 
die Verteilung der dem Personal unmittelbar zu-
geordneten Sachmittel wie Raumkosten, Möbel, 
Bürobedarf, Telefon, Informationstechnologie 
etc. auf Frauen und Männer abzubilden. Gefragt 
wird: Wie werden Frauen und Männer bezahlt 
und ausgestattet? Analysen des renommierten 
Massachusetts Institute of Technology in den 
USA haben gezeigt, dass Frauen und Männer 
ungleich ausgestattet werden, dies gilt voraus-
sichtlich auch für Forschung in Deutschland. 

Bei gesetzlich geregelten Ausgaben wie der 
Grundsicherung kann die Verwaltung die Mittel-
vergabe nicht steuern, aber sie kann die Leis-
tungsempfängerinnen und Leistungsempfänger 
abbilden und damit dokumentieren, ob die ge-
setzlichen Regelungen den Problemen der Be-
völkerung angemessen sind. 

Bei den Ausgaben sind die so genannten Zu-
wendungen interessant, weil dort die Verwal-
tung einen eigenen haushaltsbezogenen Gestal-
tungsspielraum hat. Im kameralen Haushalts-
plan sind diese Ausgaben Sachausgaben. Den-
noch gehen viele Gelder mittelbar oder unmit-
telbar an Personen: Fördert eine Kommune den 
Betrieb einer Kindertagesstätte durch einen Trä-
ger, dann gehen die Mittel an die Beschäftigten 
der Kita. Die Kinder sind Nutzerinnen und Nut-
zer, die Eltern eine dritte Nutzungsebene. Die 

Daten für die zweite Nutzungsebene offener Be-
gegnungsstätten oder Kulturveranstaltungen sind 
schwerer zu erheben als die einer Kindertages-
stätte oder eines Pflegeheims. 

So wie Ausgaben prozentual Frauen und Män-
nern zugeordnet werden können, können auch 
Einnahmen daraufhin überprüft werden, wie 
Frauen und Männer dazu beitragen. 

Die langfristige Perspektive sollte sein, den Net-
tonutzen als Indikator abzubilden: Bei wem 
kommt das Geld der öffentlichen Hand im Net-
tonutzen an bzw. wer trägt die Nettolasten? 
Praktisch angewendet werden Nutzenanalysen 
z.B. im Gender-Budgeting-Prozess des Landes 
Berlin. In den Bezirkshaushalten werden im 
Doppelhaushalt 2008/2009 56 Produkte ge-
schlechterdifferenziert dargestellt. Im kamera-
len Landeshaushalt von Berlin wurden die Mit-
tel der Hauptgruppen 6 und 8 einer geschlech-
terdifferenzierten Untersuchung der verschiede-
nen Nutzungsebenen unterzogen. Nutzenanaly-
sen gelten dort als Ausgangspunkt für komple-
xere Wirkungsanalysen. Nutzenanalysen haben, 
nicht nur im Berliner Gender-Budgeting-Prozess, 
den Vorteil, dass sie Fakten abbilden, während 
qualitative Analysen Bewertungen und Interpre-
tationen beinhalten, die ohne Fakten als Grund-
lage nicht nachvollziehbar sind. 

Bei vielen staatlichen Ausgaben und Einnahmen 
spielen quantitative Aspekte eine entscheidende 
Rolle bei der Beurteilung der Gleichstellungs-
wirksamkeit. Sie sind oft nicht das einzige wich-
tige Kriterium für die Gleichstellungswirksam-
keit, aber ein harter Kern, der Potenziale für die 
Steuerung des Ausgaben- oder Einnahmenbe-
reichs zeigt. Durch eine geschlechterdifferen-
zierte Nutzungsanalyse können Gender Gaps 
oder Ungleichverteilungen bei Zielgruppen iden-
tifiziert werden und damit besondere Probleme 
aufgedeckt oder besondere Handlungsmöglich-
keiten herausgearbeitet werden. 
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Als Indikator kann der prozentuale Anteil von 
Frauen und Männern an den Einnahmen und 
Ausgaben abgebildet werden. Für die Abbildung 
im Haushaltsplan sind quantifizierbare Ziel-
Wirkungs-Relationen als Indikatoren besonders 
geeignet. 

RKPKOK=fåÇáâ~íçê=däÉáÅÜëíÉääìåÖëïáêâìåÖ=

Der Indikator „Gleichstellungswirkung“ soll die 
Qualität der gleichstellungsbezogenen Wirkung 
abbilden. Für die Darstellung der gesellschaftli-
chen Auswirkungen sollten sowohl quantitati-
ve als auch qualitative Maßstäbe für die Zieler-
reichung entwickelt und dargestellt werden. 
Qualitative Aspekte wären z. B. die Berücksich-
tigung von Gender bei städtebaulichen Maßnah-
men. Eine abschließende Bewertung der Gleich-
stellungswirkung verleiht Orientierung. Bisher 
wird eine solche Bewertung in der Projektför-
derung praktiziert, sie kann aber auch für das 
Haushaltsaufstellungsverfahren genutzt werden. 
Bei der Haushaltsaufstellung wird der weit über-
wiegende Anteil der Entscheidungen von der 
Verwaltung vorbereitet und getroffen. Für die 
Verwaltung bieten Wirkungsmaßstäbe in Ver-
bindung mit Gleichstellungszielen wichtige Leit-
linien für Entscheidungen bei der Haushalts-
aufstellung und Haushaltsausführung. Die Dar-
stellung der Genderwirkung bietet darüber hin-
aus Transparenz gegenüber dem Parlament und 
der Öffentlichkeit. 

Im Folgenden werden die Gleichstellungskate-
gorien der EU-Strukturfonds und der Entwick-
lungszusammenarbeit vorgestellt und daraus ein 
Indikator für Genderwirkung erarbeitet, der im 
Haushaltsverfahren eingesetzt werden kann. 

Gleichstellungskategorien der EU-Struktur-
fonds: Auf der Basis der Wirkungsanalysen kann 
die Gleichstellungswirkung einer Maßnahme 
nicht nur dargestellt, sondern insgesamt bewer-

tet werden. Die EU-Strukturfondsförderung um-
fasst vier Gleichstellungskategorien: gleichstel-
lungsaktiv (2), gleichstellungsorientiert (1), 
gleichstellungsneutral (0) und gleichstellungs-
negativ (nicht zulässig). 

Gleichstellungsaktiv erfasst alle Ausgaben, die 
Gleichstellung zum alleinigen Ziel oder zum 
einzigen Hauptziel haben, also alle Maßnahmen, 
die prioritär auf die Förderung des benachteilig-
ten oder unterrepräsentierten Geschlechts zielen. 
Gleichstellungsorientiert erfasst die Ausgaben, 
die Gleichstellung zu einem Hauptziel oder zu 
einem Nebenziel oder zu einem nachrangigen 
Unterziel haben. Gleichstellungsnegative Maß-
nahmen dürfen nicht gefördert werden. 

In der Praxis zeigt sich, dass die Kategorie gleich-
stellungsorientiert besonders im Infrastruktur-
bereich ein breites Sammelbecken bildet, das 
schwer zu kontrollieren ist. Beim Sozialfonds 
dagegen gelten in dieser Kategorie quantitative 
Vorgaben für die Repräsentanz der Geschlech-
ter an den Maßnahmen. 

Genderbewertung in der Entwicklungs-
zusammenarbeit (G-Kategorien) 

In der entwicklungspolitischen internationalen 
Zusammenarbeit wurde ein Verfahren zur ge-
schlechterpolitischen Einordnung von Projekten 
und Programmen entwickelt, die sogenannte 
G-Kennung (gender policy marker), die den 
Wirkungsgrad von entwicklungspolitischen 
Maßnahmen für die Gleichstellung der Ge-
schlechter darlegt. In der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit ist die G-Kennung seit 
dem Jahr 2001 verbindlich anzuwenden. Pro-
jekte und Maßnahmen sind auf ihre Gleichstel-
lungswirkungen zu analysieren und in ein drei-
stufiges Raster G0, G1 und G2 einzuordnen. 

G2 bedeutet, dass die Gleichberechtigung der 
Geschlechter ein „Hauptziel“ des Vorhabens 
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ist. Gleichberechtigung ist Kern der Projektkon-
zeption, es werden direkte Wirkungen in die-
sem Bereich angestrebt. Die Beantwortung der 
Frage, ob das Vorhaben auch ohne diese ent-
wicklungspolitische Zielsetzung durchgeführt 
bzw. geplant worden wäre, ist entscheidend für 
die Zuordnung. Nur, wenn diese Frage mit 
„nein“ beantwortet wird, ist Gleichstellung ein 
Hauptziel. 

G1 sagt aus, dass Gleichberechtigung ein wich-
tiges „Nebenziel“ des Vorhabens, aber nicht 
ausschlaggebend für dessen Durchführung ist. 
Gleichberechtigung muss aber in der Projekt-
konzeption und -umsetzung sichtbar und mess-
bar verankert sein. 

G0 besagt, dass das Vorhaben nachweisbar über 
keine potentiellen Ansatzpunkte verfügt, einen 
positiven Beitrag zur Gleichberechtigung der 
Geschlechter zu leisten. Soweit Projekte mit G0 
gekennzeichnet werden, müssen sie vor Auf-
tragserteilung durch das themenführende Refe-
rat im Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit gegengezeichnet werden, d.h. 
die deutschen Organisationen technischer und 
finanzieller Entwicklungszusammenarbeit dür-
fen ohne explizite Genehmigung durch das 
Ministerium keine Projekte mehr durchfüh-
ren, bei denen Gleichstellung nicht zumindest 
ein sichtbares und messbares Nebenziel ist. 

Diese Gleichberechtigungskategorien ermögli-
chen ein Monitoring. Die Vergabe der G-Kate-
gorien dient gezielt der Planung und Steuerung 
von Entwicklungsmaßnahmen im Sinne einer 
konsequenten Umsetzung des Gleichberechti-
gungskonzepts. Es ist eine verbindliche Vorga-
be für die Gestaltung der deutschen staatlichen 
Entwicklungszusammenarbeit. Das Ziel der 
Gleichberechtigung der Geschlechter ist als Quer-
schnittaufgabe in allen Vorhaben zu verfolgen, 
z.B. auch bei Infrastrukturmaßnahmen. 

Übertragung der Erfahrung mit Indikatoren 
der Projektförderung auf den Haushalt 

Für die Bewertung von Ausgaben und Einnah-
men im Haushalt sollten die Erfahrungen der 
EU-Strukturfondsförderung und der Entwick-
lungszusammenarbeit genutzt werden. Da die-
se der Projektförderung entstammen, müssen sie 
dem Haushaltsverfahren angepasst werden: 

Die Genderkategorien werden in der Projektför-
derung vor allem im Antragsverfahren und we-
niger bei der Evaluation genutzt. 

Die Kriterien für die EU-Strukturfonds und die 
Entwicklungsprojekte erlauben keine gleichstel-
lungsnegative Beurteilung. Diese Einschränkung 
ist gleichstellungspolitisch für Förderprogramme 
sinnvoll, aber in einem Haushaltsplan muss 
eine negative Bewertung möglich sein. Dort 
sind die meisten Einnahmen und Ausgaben fest-
gelegt durch Gesetze und Verpflichtungsermäch-
tigungen. Daher muss es möglich sein, die Wir-
kung eines Titels als gleichstellungsnegativ fest-
zustellen. Auf dieser Basis kann in den folgen-
den Haushaltsjahren entweder an einer Ausrich-
tung als gleichstellungsneutral oder -positiv hin-
gearbeitet werden oder die negativ wirkende 
Ausgabe oder Einnahme kann durch positiv wir-
kende Ausgaben oder Einnahmen kompensiert 
werden. 

Genau betrachtet werden muss auch die Bewer-
tung „gleichstellungsneutral“. In Abgrenzung 
zur Genderrelevanzprüfung bei Gesetzen kann 
keine Kategorisierung als „nicht genderrele-
vant“ erfolgen. Denn die Ausgaben erreichen 
immer mittelbar Menschen, und auch die Ein-
nahmen werden immer, wenn auch teilweise 
mittelbar, von Menschen erbracht. Der Haus-
halt und alle seine einzelnen Posten sind da-
her grundsätzlich genderrelevant. Es ist jedoch 
möglich, dass ein Titel isoliert betrachtet tatsäch-
lich gleichstellungsneutral wirkt. Dies muss ab-
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gebildet werden können und kann zum Anlass 
genommen werden, auf eine bessere Gleichstel-
lungswirksamkeit hinzuarbeiten. Insgesamt be-
steht die Verpflichtung, einen gleichstellungs-
wirksamen Haushalt aufzustellen. Mittel, die 
geschlechtsneutral eingesetzt werden, tragen 
nicht zur Gleichstellung bei sondern schreiben 
die bestehenden Verhältnisse fort. Sie binden 
Finanzmittel, die an anderer Stelle für gleich-
stellungsorientiertere Maßnahmen verwendet 
werden könnten. Im Haushalt ist daher in letz-
ter Konsequenz bei einer Gesamtbetrachtung 
nichts geschlechtsneutral. 

Sowohl die Europäischen Strukturfonds als auch 
die Entwicklungszusammenarbeit bieten zwei 
Möglichkeiten, eine Maßnahme als gleichstel-
lungspositiv zu bewerten. Beide Ausgabenbe-
reiche kategorisieren Maßnahmen, die zur be-
sonderen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Entwicklung eingesetzt werden. Die Geldgeber 
können die Mittelempfangenden bei der Mittel-
vergabe sanktionieren. Betrachtet man die He-
terogenität der staatlichen Ausgaben und Ein-
nahmen in ihrer Gesamtheit, könnte diese Dif-
ferenzierung zu grob sein. Dies gilt vor allem 
für die Kategorie „gleichstellungsorientiert“ bei 

den EU-Strukturfonds oder „G1“ in der Ent-
wicklungszusammenarbeit. Bei der Bewertung 
der Positionen im Haushaltsplan sollten Beiträ-
ge zur Gleichstellung differenzierter abgebildet 
werden können, damit langfristig eine stufen-
weise gleichstellungspositive Entwicklung des 
Haushalts nachvollzogen werden kann. 

Dies ist vor allem wichtig für die Parlamente und 
die Bürgerinnen und Bürger, die sich mit den 
Feinheiten der Mittelsteuerung nicht auseinan-
dersetzen können. Die Einstufung von Einnah-
men und Ausgaben in einem Genderbewertungs-
system kann Orientierung verleihen und Anlass 
zu kritischen Nachfragen bieten. 

Qualitativer Indikator „Gleichstellungs-
wirkung“ 

Qualitative Aspekte der Gleichstellungswirksam-
keit von Ausgaben und Einnahmen sollten in 
einem Indikator abgebildet werden, der Ziele 
und Wirkungen aufeinander bezieht und der 
als Bewertungssystem genutzt werden kann. 
Solche Kategorien sollten einzelnen Titeln, Titel-
gruppen oder Produkten zugeordnet werden, 
damit bei Umverteilungsprozessen die Gleich-
stellungswirksamkeit beurteilt werden kann. 

q~ÄÉääÉ=RW=däÉáÅÜëíÉääìåÖëâ~íÉÖçêáÉå=ÑΩê=ÇÉå=fåÇáâ~íçê=łdäÉáÅÜëíÉääìåÖëïáêâìåÖ“=
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däÉáÅÜëíÉääìåÖ=áëí=Éáå=e~ìéíòáÉä=ìåÇ=Éáå=e~ìéíÉêÖÉÄåáë=ÇÉê=j~≈å~ÜãÉå=~ìë=
ÇÉã=qáíÉä=

O= däÉáÅÜëíÉääìåÖ=áëí=ÉáåÉ=ïáÅÜíáÖÉ=
ìåÇ=êÉäÉî~åíÉ=táêâìåÖ==

däÉáÅÜëíÉääìåÖ=áëí=Éáå=êÉäÉî~åíÉë=bêÖÉÄåáë=ÇÉê=j~≈å~ÜãÉå=

N= däÉáÅÜëíÉääìåÖ=áëí=ÉáåÉ=å~ÅÜÖÉJ
çêÇåÉíÉ=ìåÇ=ïÉåáÖ=êÉäÉî~åíÉ=
táêâìåÖ=

däÉáÅÜëíÉääìåÖ=áëí=ÉáåÉ=kÉÄÉåïáêâìåÖ=
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tÉêí= _ÉòÉáÅÜåìåÖ= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=

M= däÉáÅÜëíÉääìåÖëåÉìíê~ä= hÉáå=_Éáíê~Ö=òìê=däÉáÅÜëíÉääìåÖëïáêâë~ãâÉáí=ÉêâÉååÄ~êI=ïÉÇÉê=éçëáíáî=åçÅÜ=
åÉÖ~íáî==

ÓN= däÉáÅÜëíÉääìåÖëåÉÖ~íáî= táêâí=ëáÅÜ=åÉÖ~íáî=~ìÑ=ÇáÉ=dÉëÅÜäÉÅÜíÉêîÉêÜ®äíåáëëÉ=~ìë=ìåÇ=îÉêÖê∏≈Éêí=ÇáÉ=häìÑí=
òïáëÅÜÉå=cê~ìÉå=ìåÇ=j®ååÉê=

cÉÜäí= hÉáåÉ=mêΩÑìåÖ=îçêÖÉåçããÉå= =

 

Diese Kategorien sind ausdifferenziert, damit sie 
dem Parlament und der Öffentlichkeit ausrei-
chende Informationen über die Genderwirkung 
geben. 

Kategorie „Fehlt“: Für den Fall, dass keine qua-
lifizierte Prüfung der Gendereffekte der Titel 
stattgefunden hat, dürfen Titel nicht als ge-
schlechterneutral gelten. Vielmehr müsste eine 
Information anzeigen, dass keine Gleichstellungs-
prüfung vorgenommen wurde. Es wäre bei der 
Darstellung der Genderinformation zum jewei-
ligen Kapitel und Einzelplan sowie zum Gesamt-
haushalt anzuzeigen, welche Titel einer Gleich-
stellungswirkungsanalyse unterzogen wurden 
und welche nicht, sowie die Gründe hierfür. 

Die Kategorie „negativ“ beschreibt Ausgaben 
und Einnahmen, die die Kluft zwischen den Ge-
schlechtern, die Gender Gap, vergrößern. Die 
Kategorie „neutral“ umfasst alle Titel und Pro-
dukte, die auf die gesellschaftlichen Geschlech-
terverhältnisse keine Auswirkungen haben, au-
ßer dass sie nicht für gleichstellungswirksame 
Maßnahmen verwendet werden. 

Die gleichstellungswirksamen Kategorien sind 
in vier Stufen ausdifferenziert. Die schwächste 
Stufe 1 erfasst Haushaltsposten, bei denen Gen-
der keine wichtige Rolle spielt, die aber positive 
Aspekte integriert haben. Das wären z. B. Infra-
strukturmaßnahmen, bei denen erste Gender-
aspekte umgesetzt werden. Die Kategorie ist 
schwächer als die G1-Kategorie der Entwick-
lungszusammenarbeit. Stufe 2 erfasst Titel, bei 
denen Gender wichtig und relevant ist, aber kein 

Hauptziel. Hier könnten Maßnahmen zugeord-
net werden, die über ein systematisches und 
sichtbares Genderkonzept verfügen und es er-
folgreich umsetzen. Kategorie 3 ist allen Ausga-
ben und Einnahmen vorbehalten, bei denen Gen-
der Mainstreaming sehr gut etabliert ist und 
Gleichstellung als wichtige Querschnittaufgabe 
unter den Hauptergebnissen verankert wurde. 
Die EU-Kategorie „Gleichstellungsorientiert“ 
und die G-Kennung „G1“ wird demnach in drei 
Unterkategorien aufgeteilt, die es möglich ma-
chen, die Tiefe und Breite des Gender Main-
streaming differenziert abzubilden. Dies ist er-
forderlich, damit für die Fachpolitik ein Anreiz 
für qualitätsvolles integriertes Gender Main-
streaming geschaffen wird. Kategorie 4 umfasst 
Titel und Produkte, die der Gleichstellung als 
Hauptziel dienen, das sind spezifische Mittel zur 
Förderung der Gleichstellung, die neben den 
integrierten Maßnahmen die zweite Säule der 
Gender-Mainstreaming-Strategie bilden. 

RKPKPK=wìë~ããÉåÄÉíê~ÅÜíìåÖ=îçå=kìíòÉå=
ìåÇ=táêâìåÖ=

Um die Gleichstellungswirkung einer Ausgabe 
oder Einnahme beurteilen zu können, sollten 
die geschlechterdifferenzierte Nutzenanalyse 
und die Bewertung der Gleichstellungswirkung 
gemeinsam als Information zur Verfügung ge-
stellt werden. Die Nutzenanalyse hat den großen 
Vorteil, harte Daten und Fakten zu liefern, die 
qualitative Analyse der gesellschaftlichen Gleich-
stellungswirkung kann diese Daten einbeziehen, 
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aber auch andere Kriterien anlegen. Wird nur ein 
qualitativer Indikator verwendet besteht das 
Problem, dass die Darstellung der Gleichstel-
lungswirkung von Ausgaben und Einnahmen 
vor allem zu geschickter Lyrik und nicht zu fak-
tischen Änderungen führt. Wird nur ein quanti-
tativer Indikator verwendet, wird Quantität al-
lein als Maßstab für Qualität gewertet, was die 
Wirkung verzerren kann. Aus beiden Informa-

tionen zusammen lassen sich für Nicht-Fachleu-
te im Haushaltsprozess angemessen Steuerungs-
informationen ableiten. Darüber hinaus sollte 
mit einem Indikator abgebildet werden, ob der 
Entscheidungsprozess gleichstellungsorientiert 
gestaltet wurde, denn eine Kategorisierung als 
„gleichstellungsneutral“ kann aus einem fehler-
haften Prozess resultieren.  
 

SK=c~òáí=

Gender Budgeting kann nur stufenweise einge-
führt werden und ist als Prozess zu verstehen. 
Es ist davon auszugehen, dass in den ersten Jah-
ren die Qualität der Genderinformationen stetig 
verbessert werden können. Sie können erst bei 
guter Qualität als Grundlage für Umsteuerungs-
prozesse genutzt werden. Die Einführung von 
Gender Budgeting erfordert daher abhängig von 
der Größe und Komplexität des jeweiligen Haus-
halts einen längeren Zeitraum. Angesichts der 
Komplexität von Gender Budgeting ist deshalb 
ein zügiger Beginn geboten. 

Gender Budgeting ist der ökonomische Kern 
jeder konsequenten Verankerung von Gleich-
stellung als Querschnittaufgabe. Die Gleich-
stellungswirkung von Ausgaben und Einnah-
men wird zur Grundlage fiskalischer, finanzpo-
litischer und ökonomischer Entscheidungen. 

Der zentrale Beitrag von Gender Budgeting als 
haushaltsbezogene Gleichstellungsstrategie ist 
die Systematik und Konsequenz: Durch Gender-
informationen zu den einzelnen Einnahmen und 
Ausgaben kommen die geschlechterbezogenen 
Auswirkungen aller haushaltsrelevanten Maß-
nahmen in den Fokus. Das verleiht dem Gender-
Mainstreaming-Ansatz die notwendige ökono-
mische Vertiefung in allen fachpolitischen Fel-
dern. Das Haushaltsgesetz mit seinem Jährlich-

keitsprinzip stellt die Herausforderung dar, re-
gelmäßig die geschlechterbezogenen Wirkungen 
der politischen Maßnahmen auf den Prüfstand 
zu stellen. Dadurch lassen sich langfristige Ent-
wicklungen zeigen und es entstehen Umsteue-
rungsmöglichkeiten. 

Gleichstellungspolitik wird so auch als Quer-
schnittsaufgabe in die Haushaltspolitik integ-
riert. Das fiskalische Handeln des Staates kann 
so jährlich darauf hin überprüft werden, wie 
konsequent es zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern beiträgt. Gender Budgeting hat 
für die Haushaltspolitik einen hohen Nutzen: 
Es zeigt, wie Ausgaben und Einnahmen in die 
Gesellschaft wirken, welche Zielgruppen sie 
erreichen und welche erwünschten und uner-
wünschten ökonomischen Effekte vorliegen. 
Die Darstellung der Gleichstellungswirkung 
im Haushalt ist ein wichtiges Instrument der 
kontinuierlichen Überprüfung der Folgen von 
Gesetzen, Zuwendungen und Programmen und 
damit fiskalisch und volkswirtschaftlich von 
großem Interesse. Gender Budgeting trägt zur 
wirkungsbezogenen Steuerung staatlicher 
Haushalte bei und erhöht die Effektivität der 
finanzbezogenen Steuerungsinstrumente und 
die Transparenz hinsichtlich der Verteilung 
öffentlicher Mittel. 
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Regierung, Parlament und Zivilgesellschaft wer-
den in die Lage versetzt, die Wirkung der staat-
lichen Einnahmen- und Ausgabenpolitik auf die 
gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisse bes-
ser zu bewerten. Gender Budgeting ist ein wich-
tiger Beitrag zur Transparenz, es fördert so die 
Demokratie und das bürgerschaftliche Engage-

ment. Zentrale Zukunftsfragen der gesellschaft-
lichen Entwicklung können viel besser bear-
beitet werden. Der Verwaltung bietet dies eine 
solide Handlungsgrundlage, der Politik eine fun-
dierte Entscheidungsgrundlage und den Bürge-
rinnen und Bürgern die Basis, eigene Ideen zu 
entwickeln und sich einzubringen. 
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